
 

 

 
Pflichtenhe* Verbandsarzt PS (Stand 2025) 
  
 
- Entwicklung des sportmedizinischen Konzepts, welches Sportler*innen und Athlet*innen 

eine opEmale Versorgung zum Schutz vor Überlastung und Überforderung, Unfällen, 
Krankheit und Gewalt bietet 

- Zusammenarbeit mit Chef*in Leistungssport, Chef*in Nachwuchs. Der Verbandsarzt soll 
umgehend über die Erkrankung von Athlet*innen informiert werden 

- OrganisaEon, Sicherstellung und Überwachung der medizinischen Massnahmen gemäss 
sportmedizinischem Konzept (z. B. regelmässige sportärztliche Untersuchungen) 

- KoordinaEon der Physiotherapie und medizinischen Betreuung an wichEgen 
internaEonalen WeXkämpfen 

- Sammlung und Weitergeben des internen Wissens und Know-hows 
- Sicherstellung eines schnellen Zugangs zu sportmedizinischer Betreuung/Behandlung im 

Fall von Krankheit oder Verletzung 
- Regelmässiges Screening der Athlet*innen zum Schutz von physischer und psychischer 

Gesundheit 
- VermiXlung von resp. Zuweisung an weitere qualifizierte Spezialist*innen nach Bedarf 
- VermiXlung von Themen wie PrävenEon von Verletzungen und Krankheiten, 

DopingprävenEon, Sporternährung, Sportpsychologie, etc. an die Athlet*innen und 
Trainer*innen 

 
 
 
 
 
 
 
 


